
Ja Nein

Nein

Einschätzung durch Fachkraft und Leitung der Einrichtung/des Dienstes

Verfahren der 
Einrichtung/
des Dienstes 

abgeschlossen

Anhaltspunkte 
unbegründet

Keine Gefährdung 
erkennbar, aber 

Hilfebedarf

Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung

Motivierung und 
Hinwirkung auf 

Inanspruchnahme 
von Hilfen

Fachdienst sozialer Dienste

Ergebnis
Kindeswohlgefährdung, 

kann mit eigenen 
Mitteln der Institution 
abgewendet werden

Eltern nehmen 
Hilfen 

an und diese 
sind ausreichend 

und wirken

Informationen 
der Eltern über 
Mitteilung des 

Trägers ASD

Ergebnis
Kindeswohlgefährdung, 
kann nicht mit eigenen 
Mitteln der Institution 
abgewendet werden

Gewichtige 
Anhaltspunkte für 
eine Gefährdung

Bei Verschärfung der 
Situation des Kindes

Familien nimmt Hilfe an 
oder will keine Hilfe

Ggf. Klärung des 
eigenen Beitrags der 

freien Träger zur 
Gefährdungsabwehr

Gespräch mit den Eltern und ggf. Kind 
über Risikoeinschätzung

Überführung des falles in die Fallverantwortung des 
Jugendamtes/ASD mit schriftlicher Dokumentation 

(s.Kooperationsvereinbarungen zu § 8a/8b)

Mit eigenen 
Mitteln lösbar Hinzuziehung einer insoweit 

erfahrenen Fachkraft

Sofortige Information 
Jugendamt

Eltern darüber 
informieren


